
Zeitschrift: Das Schweizerische Rote Kreuz

Herausgeber: Schweizerisches Rotes Kreuz

Band: 90 (1981)

Heft: 8

Artikel: Zusatzprotokoll I

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-975586

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-975586
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Zusatzprotokoll I
Schutz der Zivilbevölkerung und der für sie lebensnotwendigen
Objekte, Schutz der natürlichen Umwelt, Schutz von Anlagen, die
gefährliche Kräfte enthalten.

Artikel 51

1. Die Zivilbevölkerung und einzelne
Zivilpersonen geniessen allgemeinen
Schutz vor den von Kriegshandlungen
ausgehenden Gefahren. Um diesem
Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind
neben den sonstigen Regeln des
anwendbaren Völkerrechts folgende
Vorschriften unter allen Umständen
zu beachten.
2. Weder die Zivilbevölkerung als solche

noch einzelne Zivilpersonen dürfen

das Ziel von Angriffen sein. Die
Anwendung oder Androhung von
Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel,
Schrecken unter der Zivilbevölkerung
zu verbreiten, ist verboten.
3. Zivilpersonen geniessen den durch
diesen Abschnitt gewährten Schutz,
sofern und solange sie nicht unmittelbar

an Feindseligkeiten teilnehmen.
4. Unterschiedslose Angriffe sind
verboten. Unterschiedslose Angriffe sind
a) Angriffe, die nicht gegen ein

bestimmtes militärisches Ziel gerichtet

werden,
b) Angriffe, bei denen Kampfmetho-

den oder -mittel angewendet werden,

die nicht gegen ein bestimmtes
Ziel gerichtet werden können, oder

c) Angriffe, bei denen Kampfmetho-
den oder -mittel angewendet werden,

deren Wirkungen nicht
entsprechend den Vorschriften dieses
Protokolls begrenzt werden können

und die daher in jedem dieser Fälle
militärische Ziele und Zivilpersonen
oder zivile Objekte unterschiedslos
treffen können.
5. Unter anderem sind folgende
Angriffsarten als unterschiedslos
anzusehen:

a) ein Angriff durch Bombardierung -
gleichviel, mit welchen Methoden
oder Mitteln -, bei dem mehrere
deutlich voneinander getrennte mi-
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litärische Einzelziele in einer Stadt,
einem Dorf oder einem sonstigen
Gebiet, in dem Zivilpersonen oder
zivile Objekte ähnlich stark
konzentriert sind, wie ein einziges
militärisches Ziel behandelt werden,
und

b) ein Angriff, bei dem damit zu rechnen

ist, dass er auch Verluste an
Menschenleben unter der
Zivilbevölkerung, die Verwundung von
Zivilpersonen, die Beschädigung
ziviler Objekte oder mehrere derartige

Folgen zusammen verursacht,
die in keinem Verhältnis zum
erwarteten konkreten und unmittelbaren

militärischen Vorteil stehen.
.(6., 7., 8.)

Artikel 54
1. Das Aushungern von Zivilpersonen
als Mittel der Kriegführung ist
verboten.

2. Es ist verboten, für die Zivilbevölkerung

lebensnotwendige Objekte wie
Nahrungsmittel, zur Erzeugung von
Nahrungsmitteln genutzte
landwirtschaftliche Gebiete, Ernte- und
Viehbestände Trinkwasserversorgungsan-
lagen und -Vorräte sowie
Bewässerungsanlagen anzugreifen, zu zerstören,

zu entfernen oder unbrauchbar zu
machen, um sie wegen ihrer Bedeutung

für den Lebensunterhalt der
Zivilbevölkerung oder der gegnerischen
Partei vorzuenthalten, gleichviel ob
Zivilpersonen ausgehungert oder zum
Fortziehen veranlasst werden sollen
oder ob andere Gründe massgebend
sind.
3. Die in Absatz 2 vorgesehenen Verbote

finden keine Anwendung, wenn
die aufgeführten Objekte von einer
gegnerischen Partei
a) ausschliesslich zur Versorgung der

Angehörigen ihrer Streitkräfte
benutzt werden,

b) zwar nicht zur Versorgung, aber
zur unmittelbaren Unterstützung
einer militärischen Flandlung
benutzt werden; jedoch darf gegen
diese Objekte keinesfalls so
vorgegangen werden, dass eine unzureichende

Versorgung der Zivilbevölkerung

mit Lebensmitteln oder
Wasser zu erwarten wäre, durch die
sie einer Hungersnot ausgesetzt
oder zum Weggang gezwungen
würde.

4. Diese Objekte dürfen nicht zum
Gegenstand von Repressalien
gemacht werden.
5. In Anbetracht der lebenswichtigen
Erfordernisse jeder am Konflikt beteiligten

Partei bei der Verteidigung
ihres Hoheitsgebietes gegen eine Invasion

sind einer am Konflikt beteiligten
Partei in diesem Gebiet, soweit es

ihrer Kontrolle unterliegt,
Abweichungen von den Verboten des Absatzes

2 gestattet, wenn eine zwingende
militärische Notwendigkeit dies erfordert.

Artikel 55
1. Bei der Kriegführung ist darauf zu
achten, dass die natürliche Umwelt
vor ausgedehnten, lang anhaltenden
und schweren Schäden geschützt wird.
Dieser Schutz schliesst das Verbot der
Anwendung von Methoden oder Mitteln

der Kriegführung ein, die dazu
bestimmt sind oder von denen erwartet

werden kann, dass sie derartige
Schäden der natürlichen Umwelt
verursachen und dadurch Gesundheit
oder Überleben der Bevölkerung
gefährden.

2. Angriffe gegen die natürliche Umwelt

als Repressalie sind verboten.
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